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RS OGH 1983/9/14 3Ob574/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1983

Norm

ABGB §938 B

KO §29

KO §41

Rechtssatz

Ist eine gemischte Schenkung in ihrer Gesamtheit anfechtbar, dann ist auf Gegenleistungen, die der durch die

gemischte Schenkung Bedachte erbracht hat, nur mehr insoweit Bedacht zu nehmen, als der Masseverwalter das

geleistete Teilentgelt als Gegenleistung zurückstellen muß.
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